
  Anlage 01 zur Drucksache: 0022/2013/IV 

 
 
 
 
Das Tanzverbot nach den §§ 10 und 11 des Gesetzes über die Sonn- und Feiertage gilt 
bei: 
 
 
- öffentlichen Tanzveranstaltungen an Allerheiligen, am Allgemeinen Buß- und Bettag, 
Volkstrauertag, Totengedenktag und am 24. Dezember von 3 Uhr bis 24 Uhr, am 
Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und am Ersten Weihnachtstag während des 
ganzen Tages. 
 

- Tanzveranstaltungen von Vereinen und geschlossenen Gesellschaften an 
Allerheiligen, am Allgemeinen Buß- und Bettag, Volkstrauertag und Totengedenktag von 3 
Uhr bis 24 Uhr, am Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und Ersten Weihnachtsfeiertag 
während des ganzen Tages. 
 


